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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Klaus Wichmann und Stephan Bothe (AfD) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung  

Entzug von Waffenbesitzkarten 

Anfrage der Abgeordneten Klaus Wichmann und Stephan Bothe (AfD), eingegangen am 
08.02.2023 - Drs. 19/492  
an die Staatskanzlei übersandt am 13.02.2023 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
vom 08.03.2023 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Während die Hürden für den Erwerb einer Waffenbesitzkarte in Deutschland vergleichsweise hoch 
sind, kann eine Waffenbesitzkarte aufgrund vielfältiger Ereignisse wieder entzogen werden. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Nach § 45 Abs. 1 des Waffengesetzes (WaffG) ist eine waffenrechtliche Erlaubnis zurückzunehmen, 
wenn nachträglich bekannt wird, dass die Erlaubnis hätte versagt werden müssen. Treten erst nach-
träglich Tatsachen ein, die zur Versagung hätten führen müssen, so ist die Erlaubnis gemäß § 45 
Abs. 2 WaffG zu widerrufen. 

Voraussetzung für die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis ist u. a., dass die Antragstellerin 
oder der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung besitzt und ein Be-
dürfnis nachgewiesen hat. Eine Erlaubnis ist folglich zu widerrufen / zurückzunehmen, wenn auch 
nur eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist. 

Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen wird gemäß § 10 Abs. 1 WaffG durch eine Waffen-
besitzkarte (WBK) oder durch Eintragung in eine bereits vorhandene WBK erteilt. Bei den WBK wird 
unterschieden nach der „Grünen WBK“ für z. B. Jägerinnen und Jäger, der „Gelben WBK“ für Sport-
schützinnen und Sportschützen, die nur Umgang mit Kleinkaliberwaffen haben, sowie der „Roten 
WBK“ für Sammler und Sachverständige. 

 

1. Wie viele Waffenbesitzkarten gab es in Niedersachsen in den Jahren 2010 bis 2022 (bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)? 

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der für Niedersachsen im Nationalen Waffenregister 
(NWR) gespeicherten Waffenbesitzkarten (Grüne WBK, Gelbe WBK und Rote WBK) zum Stichtag 
31.12. des jeweiligen Jahres dargestellt.  

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Daten wurden für das Jahr 2013 anstelle der Daten zum Stich-
tag 31.12.2013 die Daten aus der Statistik zum Stichtag 31.03.2014 herangezogen, da bis zum Feb-
ruar 2014 noch Anpassungen an den Ermittlungsvorschriften für die Statistik erfolgten. 

Für die Jahre 2010 bis 2012 liegt keine Statistik vor. 

Mit Inkrafttreten des 3. Waffenrechtsänderungsgesetzes im Jahr 2020 waren bei der Statistik um-
fangreiche Anpassungen bisheriger statistischer Kennzahlen und deren Ermittlungsvorschriften er-
forderlich. Aufgrund dessen sind die neu entwickelten Kennzahlen der Statistik nicht vergleichbar mit 
Kennzahlen, welche sich auf einen Stichtag vor dem 01.09.2020 beziehen. 
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Jahr  
(Stichtag 31.12.) 

Anzahl der im NWR ge-
speicherten aktuell gültigen 
Waffenbesitzkarten 

2013 238.197 
2014 237.556 
2015 238.783 
2016 241.129 
2017 243.535 
2018 244.590 
2019 246.213 
2020 248.679 
2021 250.635 
2022 252.237 

 

2. Wie viele Waffenbesitzkarten wurden in den Jahren 2010 bis 2022 in Niedersachsen ent-
zogen (bitte nach einzelnen Jahren aufschlüsseln)? 

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl der für Niedersachsen im Nationalen Waffenregister ge-
speicherten widerrufenen und zurückgenommenen Waffenbesitzkarten (Grüne WBK, Gelbe WBK 
und Rote WBK ) zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres dargestellt.  

Da es sich beim Nationalen Waffenregister um ein Bestandsregister und kein Verlaufsregister han-
delt, lässt sich aus Differenz dieser Angaben die tatsächliche Anzahl der widerrufenen und zurück-
genommenen waffenrechtlichen Waffenbesitzkarten nur annähernd bestimmen.  

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Daten wurden für das Jahr 2013 anstelle der Daten zum Stich-
tag 31.12.2013 die Daten aus der Statistik zum Stichtag 31.03.2014 herangezogen, da bis zum Feb-
ruar 2014 noch Anpassungen an den Ermittlungsvorschriften für die Statistik erfolgten. 

Für die Jahre 2010 bis 2012 liegt keine Statistik vor. 

Mit Inkrafttreten des 3. Waffenrechtsänderungsgesetzes im Jahr 2020 waren bei der Statistik um-
fangreiche Anpassungen bisheriger statistischer Kennzahlen und deren Ermittlungsvorschriften er-
forderlich. Aufgrund dessen sind die neu entwickelten Kennzahlen der Statistik nicht vergleichbar mit 
Kennzahlen, welche sich auf einen Stichtag vor dem 01.09.2020 beziehen. 

Jahr 
(Stichtag 31.12.) 

Anzahl der im NWR gespei-
cherten widerrufenen und 
zurückgenommenen Waffen-
besitzkarten 

2013 331 
2014 479 
2015 706 
2016 947 
2017 1.158 
2018 1.429 
2019 1.843 
2020 2.282 
2021 3.030 
2022 3.696 

 

3. Was waren die Gründe für den jeweiligen Entzug der Waffenbesitzkarte (bitte nach Grün-
den und Jahr aufschlüsseln)? 

Die Gründe, die zu einem Widerruf oder der Rücknahme der waffenrechtlichen Erlaubnis geführt 
haben, werden im Nationalen Waffenregister nicht gespeichert. Daher kann hierzu keine Aussage 
getroffen werden. 

 

(Verteilt am 13.03.2023) 
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